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Kurzfassung

Die nahezu alleinige Verwendung von Englisch und Französisch als Arbeitssprachen in den EU-Organen ist in zweifacher Hinsicht unbefriedigend. Zum einen ist sie diskriminierend, weil die anglophonen und frankophonen Bediensteten nur eine, alle anderen aber zwei Fremdsprachen beherrschen müssen. Zum anderen wird der Sprache der größten Sprachgemeinschft der EU nicht der ihr gebührende Rang eingeräumt. Eine ausgewogene Lösung der Sprachenfrage könnte in der Festlegung einer begrenzten Zahl von Arbeitssprachen bestehen, die entsprechend ihrer zahlenmäßigen Verbreitung (als Mutter- oder Fremdsprache) in der EU aus​zuwählen wären. Dabei muss die Zahl der zu beherrschen​den Fremdsprachen für jeden Bediensteten dieselbe sein, unabhängig davon, ob seine Muttersprache zu den Arbeits​sprachen gehört oder nicht.

Die Machbarkeit eines solchen Sprachenregimes wurde mittels statistischer Modellrechnungen untersucht, in denen verschiedene Annahmen über die Anzahl der zugelassenen Arbeitssprachen und über die Fremdsprachenkenntnisse der EU-Mitarbeiter gemacht wurden. Die Ergebnisse dieser Rechnungen zeigen auf, mit welcher Häufigkeit im Arbeitsbetrieb der Institutionen Situationen auftreten, in denen eine Verständigung auf direktem Wege möglich ist, oder – anders herum – mit welcher Häufigkeit auf Dolmetscher und Übersetzer nicht verzichtet werden kann. traducteurs. 

Résumé

L’utilisation quasiment exclusive de l’anglais et du français comme langues de travail dans les institutions de l’UE est doublement insatisfaisante. D’abord elle implique une discrimination, car les agents anglophones et francophones ne doivent connaître qu’une langue étrangère, alors que tous les autres doivent en connaître deux. Ensuite il n’est pas accordé à la langue de la communauté linguistique la plus nombreuse de l’UE la place qui lui est due. Une solution équilibrée du problème des langues pourrait consister à fixer un nombre limité de langues de travail choisies en fonction de leur importance démographique (comme langue maternelle ou étrangère) dans l’UE. Le nombre des langues étrangères à maîtriser doit dans ce cas être le même pour tous les agents, que leur langue maternelle respective fasse partie des langues de travail ou pas.

La possibilité d’un tel régime linguistique a été étudiée au moyen de calculs statistiques basés sur différentes hypothèses concernant le nombre des langues de travail admises et les connaissances en langues étrangères des agents. Les résultats de ces calculs mettent en evidence la fréquence des situations permettant une communication directe dans le fonctionnement interne des institutions ou, inversement, la fréquence des cas rendant indispensable le recours aux interprètes et traducteurs. 

Abstract

The nearly exclusive use of English and French as working languages in the EU institutions is unsatisfactory for two reasons. First, it is discriminatory because those officials whose mother tongue is English or French have to know only one foreign language, while all the others have to know two foreign languages. Second, the language of the largest linguistic community of the EU is not given its due. A balanced answer to the linguistic problem might consist of laying down a limited number of working languages chosen in accordance with the demographic weights (as native or foreign languages) they have in the EU. The obligatory number of foreign languages to be spoken by the officials must be the same for all officials, no matter whether their mother tongue is one of the working languages or not. 

The feasibility of such a linguistic regime has been investigated by statistical model calculations based on different assumptions about the number of admitted working languages and the language skills of the officials. The results of these calculations give an insight into the incidence of situations where direct communication in the internal operation of the institutions is possible or, inversely, where the help of interpreters and translators is needed.  

1. Die heutige Sprachenpraxis in den Institutionen der Europäischen Union

Laut Artikel 1 der gegenwärtig gültigen Fassung der Sprachenverordnung Nr.1 des Ministerrates aus dem Jahre 19581 sind theo​retisch alle 23 Amtssprachen der Union auch Arbeitssprachen. Nun legt Artikel 6 der gleichen Verordnung zwar fest, dass die Organe der Gemeinschaft in ihren Geschäftsordnungen bestimmen können, wie die Regelung der Spra​chenfrage im Einzelnen anzuwenden ist. Eine offizielle Eingrenzung der Sprachen, mit denen wirklich "gearbeitet" wird, wurde jedoch in keiner Geschäftsordnung vorgenommen. Stattdessen ließ man den Dingen freien Lauf, mit dem Ergebnis, dass sich unter den großen Sprachen diejenigen durchsetzten, deren Länder eine bewusste Sprachpolitik betrieben. Seit dem Beitritt Großbritanniens, Irlands und Dänemarks im Jahre 1973 wurden Englisch (mit steigender Tendenz) und Französisch (früher vorherrschend, jetzt mit abnehmender Tendenz) zu den Haupt​arbeitssprachen. Deutsch, als dritte Arbeitssprache oft er​wähnt, folgt in Wirklichkeit weit abgeschlagen hinter den beiden anderen. Die deutsche Sprache sowie die übrigen 20 Amtssprachen der EU müssen sich im wesentlichen mit dem Minimalrecht begnügen, das ihnen durch die Artikel 4 und 5 der Sprachenverordnung gewährt wird: „Verordnungen und andere Schrift​stücke von allgemeiner Geltung“ werden in dem in allen Sprachen erscheinenden Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Vor​zugsstellung von Englisch und Französisch sich keines​wegs auf die in​ternen Arbeitsvorgänge der EU-Organe be​schränkt. Sie wird bedenkenlos auch in der Außenkommu​nikation mit der europäischen Bevölke​rung zur Geltung gebracht, obwohl das Ziel, einen möglichst großen Teil der Unionsbürger sprachlich zu erreichen, auf diese Weise nicht erreicht wird. 

2. Notwendigkeit einer gerechteren  Sprachenpolitik

Die derzeitigen Spachgepflogenheiten der EU-Organe erscheinen in zweifacher Hinsicht unbefriedigend.

Zum einen werden an die EU-Mitarbeiter der verschiedenen Sprachgemeinschaften diskriminierende Sprachanforderungen gestellt. Während die anglophonen und frankophonen Bediensteten in der Regel mit einer Fremdsprache auskommen, wird allen anderen Bediensteten im täglichen Arbeitsablauf die Kenntnis zweier Fremdsprachen abverlangt. Gerechterweise müsste die Zahl der benötigten Fremdsprachen jedoch für alle Bediensteten – von Übersetzern und Dolmetschern natürlich abgesehen – gleich sein.

Zum anderen wird der Sprache der größten Sprachgemeinschaft der EU nicht der ihr gebührende Rang eingeräumt. Deutsch hat in der EU den mit Abstand höchsten Anteil an Muttersprachlern (18% der EU-Bevölkerung) und steht selbst als Fremdsprache nach Englisch an zweiter Stelle. Es müsste somit als Arbeitssprache in den EU-Institutionen eine größere Rolle spielen und dürfte zumindest bei der Außenkommunikation der EU-Institutionen mit den Unionsbürgern nicht hinter Französisch zurückstehen.

Die hier aufgezeigten Unzulänglichkeiten könnten im Prinzip durch die zwangsweise Verwendung einer neutralen Plansprache im internen Betrieb der EU-Organe beseitigt werden. Eine solche Lösung scheint jedoch wegen der mangelnden Akzeptanz in der europäischen Öffentlichkeit gegenwärtig nicht durchsetzbar. Sie müsste dann wohl auch bei der Außenkommunikation angewandt werden, so dass – wenn nicht die gesamte europäische Öffentlichkeit – so doch wenigstens deren maßgebliche politische Kreise diese Sprache ebenfalls erlernen müssten. Dieser Gedanke scheint derzeit illusorisch.

Eine ausgewogene Lösung der Sprachenfrage, die zumindest nicht mehr mit den oben erwähnten Nachteilen behaftet ist, könnte in der Festlegung einer begrenzten Zahl von Arbeitssprachen bestehen, die entsprechend ihrer zahlenmäßigen Verbreitung in der EU aus​zuwählen wären. Aus Gründen der Praktikabilität wäre u. U. zuzulassen, dass nicht bei jedem Arbeitvorgang alle Arbeitssprachen gleichzeitig und insge​samt auch nicht gleich häufig benutzt werden (siehe hierzu Abschnitt 4). Unabdingbar scheint jedoch, dass alle Mitarbeiter hinsichtlich der von ihnen gefor​derten Fremdsprachen​kenntnisse gleichbehandelt werden. Die Zahl der zu beherrschen​den Fremdsprachen muss für jeden Bediensteten dieselbe sein, unabhängig davon, ob seine Muttersprache zu den Arbeits​sprachen gehört oder nicht.

Bei einer Festlegung der Zahl der Arbeitssprachen stellt sich sowohl die Kostenfrage wie auch die Frage, ab welcher Zahl ein Mehrsprachensystem an die Grenzen der Mach​bar​keit stößt. Während die Kosten sich auch bei einer größeren Zahl von Sprachen in ei​nem tragbaren Rahmen halten dürften (für die augenblicklichen Übersetzungsdienste der Union liegen sie jährlich unter 3 Euro pro EU-Einwohner), stellt die Machbarkeit – wie im folgenden anhand von statistischen Modellrech​nungen gezeigt wird – eine ernste Herausforderung dar.

3. Statistische Modellrechungen für die Kommunikation in mehrsprachigen
    Einrichtungen

Als Maß für die Leistungsfähigkeit eines Sprachenregimes in einer mehrsprachigen Einrichtung betrachten wir die Wahrscheinlichkeit W(M) dafür, dass eine beliebige Gruppe von M Mitarbeitern sich in mindestens einer gemeinsamen Sprache verständigen kann. Außer von der Gruppenstärke M  hängt diese Wahrscheinlichkeit von drei weiteren Faktoren ab, nämlich 

a) von der Anzahl der zugelassenen Arbeitssprachen,

b) von der Anzahl der von den einzelnen Mitarbeitern beherrschten Arbeitssprachen,

c) von der Häufigkeitsverteilung der von den Mitarbeitern beherrschten Arbeitssprachen​kom​binationen.

In einer früheren Untersuchung2 wurde W(M) unter der Annahme berechnet, dass alle Mitarbeiter genau zwei Fremdsprachen beherrschen, die unter N (N = 3, 4, 5, 6) zugelassenen Arbeitssprachen auszusuchen sind. In einer solchen Situation gibt es zwei Klassen von Mitarbeitern, nämlich solche (genannt „Dreisprachler“), deren Muttersprache zu den Arbeitssprachen gehört, und solche (genannt „Zweisprachler“), für die dies nicht der Fall ist. Für die Dreisprachler wurde die – derzeit allerdings nur sehr approximativ zutreffende – Annahme gemacht, dass deren prozentuale Anteile am gesamten Personal proportional zu den entsprechenden Anteilen ihrer jeweiligen Muttersprache in der EU-Bevölkerung sind. Laut zwei Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Kommission3 sind in der erweiterten EU die sechs weitest verbreiteten Muttersprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Pol​nisch in dieser Reihenfolge jeweils mit 18%, 13%, 12%, 13%, 9%, 9% der EU-Bevölkerung vertreten. Mit diesen Zahlen lässt sich W(M) berechnen, sofern für jedes der N(N-1)/2 Arbeitssprachenpaare die Häufigkeit bekannt ist, mit der es von den Mitarbeitern als Fremdsprachenpaar gewählt wurde. Unter der vereinfachenden (aber derzeit noch wirklichkeitsfremden) Annahme, dass alle diese Fremdsprachenpaare sowohl bei den Dreisprachlern wie auch bei den Zweisprachlern gleich häufig vorkommen, erhält man die in der Tabelle dargestellten Ergebnisse. Die Reihenfolge der vier Arbeitssprachenkombinationen entspricht der Verbreitung der Sprachen gemäß ihrer jeweiligen Summe aus Mutter- und Fremdsprachlern.

Wahrscheinlichkeit W(M) dafür, dass eine Gruppe von M Mitgliedern über

 mindestens eine gemeinsame Verständigungssprache verfügt 
	
	W(2)
	W(3)
	W(4)
	W(5)
	W(6)
	W(7)
	W(8)

	EN  DE  FR
	1
	0,96
	0,88
	0,79
	0,68
	0,58
	0,49

	EN  DE  FR  IT
	0,97
	0,79
	0,58
	0,40
	0,26
	0,17
	0,11

	EN  DE  FR  IT  ES
	0.92
	0,63
	0,37
	0,20
	0,11
	0,06
	0,03

	EN  DE  FR  IT  ES  PL
	0,87
	0,51
	0.25
	0.12
	0.06
	0,03
	0,01


Die Fälle M = 4 und M = 5 (fett gedruckt) heben die hierarchische Verständigungssituation etwa in einer Generaldirektion der EU-Kom​mission hervor. Bezogen auf die Kommunikation mit den Vorgesetzten gibt W(M) beispielsweise an, mit welcher Wahrscheinlichkeit – bei geeigneter Wahl der Sprache – das Arbeitsdokument eines Referenten zunächst von seinem Referats​leiter (M = 2), dann von seinem Direktor (M = 3) und schließlich vom Generaldirektor (M = 4) ohne Übersetzung gelesen werden kann. Der Fall M = 5 trägt der Tatsache Rechnung, dass ggf auch ein stellvertretender Vorgesetzter das Arbeitsdokument lesen können muss.

Bei der Wertung dieser Ergebnisse ist zu beachten, dass sie wesent​lich von den Voraussetzungen abhängen, die einerseits für die prozentualen Anteile an Dreisprachlern unter den Mitarbeitern, andererseits für die Häufigkeitsverteilung der von den Mitarbeitern gewählten Fremdsprachenpaare gemacht wurden. Wie bereits dargelegt wurde, sind diese Voraussetzungen in den EU-Einrichtungen derzeit nicht einmal näherungsweise erfüllt. Weder entsprechen die Muttersprachleranteile unter den Bediensteten den relativen Anteilen dieser Sprechergruppen in der EU-Bevölkerung (der Anteil der deutsch​sprachigen EU-Bediensteten etwa liegt weiter unter den angenommenen 18%), noch haben die Anteile beispielsweise der drei Fremdsprachenpaare EN-FR, EN-DE, FR-DE auch nur annähernd gleiche Werte. Diese sind vielmehr durch das starke Übergewicht des Fremdsprachenpaa​res EN-FR bestimmt. 

4. Schlussfolgerungen

Geht man davon aus, dass die erwähnten Mängel durch geeignete politische Maßnah​men behoben werden können – etwa durch Abbau des Übergewichts von EN-FR mittels der Kommissionssprachkurse –, so zeigt sich, dass ein auf den Arbeitssprachen Deutsch, Englisch und Französisch beruhendes Sprachenregime ohne größeren Aufwand durchführbar ist. In der vertikalen (hierachischen) Kommunikation etwa kann das Arbeitsdokument eines Referenten von seinem Referatsleiter in allen Fällen, vom Direktor in 96% aller Fälle und vom Generaldirektor noch in 88% aller Fälle gelesen werden. Der nur 12% betragende Restanteil an not​wendi​ger Über​setzungsarbeit könnte u. U. dadurch weiter vermindert werden, dass bei der Besetzung bestimmter Stellen auch die Kenntnis bestimmter Sprachen vorausgesetzt wird. Dieser Restanteil konzentriert sich zudem wesentlich auf die höchste Ebene einer General​direktion, in der Arbeitspapiere oft schon ihre Endfassung angenommen haben. Für Dokumente, die in ihrer endgültigen Form ohnehin in weitere Sprachen oder sogar alle Amtssprachen der Union übersetzt werden müssen, entstünde somit kein zusätz​licher Arbeitsaufwand. Hinzu kommt, dass nach den Beförderungsregeln des neuen Beamtenstatuts Fremdsprachenkenntnisse eine herausragende Rolle spielen, so dass diese gerade bei den höherrangigen EU-Beamten über das allgemein angesetzte Niveau hinausgehen sollten. 

Bei der horizontalen Kommunikation in kleineren Gruppen würde in verhältnismäßig wenigen Fällen (bei einer Vierergruppe in 12% der Fälle) Dolmetschung benötigt, bei Besprechungen mit zahlreichen Teilnehmern allerdings fast immer. Schon bei acht Teilneh​mern (W(8) = 0,49) träfe dies auf ungefähr die Hälfte aller Fälle zu. Andererseits wäre auch in solchen Fällen der Aufwand verhältnismäßig gering, da Dol​metschung (und ggf. Übersetzung) ja immer nur zwischen zwei der drei Arbeitssprachen erforder​lich wäre.

Bei vier gleichrangigen Arbeitssprachen (Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch) ist die Kommunikation für Dreiergruppen noch in 79% aller Fälle gewährleistet, sinkt für Vierergruppen aber bereits auf 58%. Die vertikale Kommuni​kation in einer Generaldirektion wäre also in 42% aller Fälle nicht mehr ohne Übersetzung bzw. Dolmetschung möglich. Bei Ver​samm​lungen mit zahlreichen Teilnehmern wäre Dolmetschung zwischen drei der vier Arbeitssprachen erforderlich.

Im Falle von fünf oder sechs Arbeitssprachen würde bereits bei kleinen Gruppen in vielen Fällen Dolmetschung bzw. Übersetzung benötigt, bei großen Teilnehmerzahlen zwischen vier der fünf bzw. sechs Arbeitssprachen. Auch die vertikale Kommunikation würde einen außerordentlich hohen Übersetzungs- und Dolmetsch​aufwand erfordern. Zu vermeiden wären diese Schwierig​keiten nur, wenn weit höhere und vermutlich unzumutbare Anforderungen an die Fremd​sprachenkenntnisse der Bediensteten gestellt würden. Ein Sprachenregime mit fünf oder sechs gleichrangigen Arbeits​sprachen wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu verwirklichen sein.

Denkbar wäre allerdings eine Lösung, bei der auf die völlige Gleichstellung der 5 bzw. 6 Arbeitssprachen verzichtet und stattdessen eine eingeschränkte Verwendung einiger dieser Sprachen in Kauf genommen wird. Neben einem Kern von drei „Haupt​sprachen“ (DE, EN, FR) könnten die drei weiteren (IT, ES, PL) jeweils fallweise (ab​hängig z. B. vom behandelten Sachgebiet, von der Zusammensetzung einer Arbeitsgruppe, vom Konferenzort oder wenn eines der entsprechenden Länder besonders betroffen ist) zur Geltung kommen. Ein solches Sprachen​regime würde wesentlich begünstigt, wenn von den Bediensteten die zumindest passive Kenntnis einer weiteren Fremdsprache verlangt würde. Wären beispielsweise die zwei vollständig (d. h. aktiv und passiv) zu beherr​schenden Fremdsprachen unter den Kern​sprachen DE, EN, FR, die passiv zu beherrschende Fremdsprache aber unter allen sechs Sprachen DE, EN, FR, IT, ES, PL auszuwählen, so erführen die drei Sprachen IT, ES, PL eine deutliche Aufwertung alleine aufgrund der Tatsache, dass die Dreisprachler ihre zusätzliche passive Fremdsprache ja unter diesen drei Sprachen auswählen müssten. Um Lösungen dieser Art im einzelnen erörtern zu kön​nen, bedarf es allerdings weiterer Modelluntersuchungen.

1 Amtsblatt der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (ABl.) Nr. 17 vom 6. 10. 1958, S. 385, ergänzt durch: ABl. L 73/ 122 (1972), ABl. L 291/113 (1979), ABl. L 302/242 (1985),  ABl. C 241/285 (1994), ABl. L 236/791 (2003)


2 D. Voslamber, Gedanken zur institutionellen Mehrsprachigkeit, GrKG/H 47(1), 2006, 20-31. Diese Arbeit  �  enthält die mathematische Ableitung der hier dargestellten numerischen Ergebnisse.


3 Eurobarometer Spezial 237 ( �HYPERLINK "http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf"�http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf� ) und 243 


  ( �HYPERLINK "http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243.de.pdf"�http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_243_sum_de.pdf� )
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